
Schutze des Friedens1 und dem Strafgesetzbuch der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 12. Januar 19682 mit schweren 
Strafen geahndet.

4. Im Absatz 3 ist die Gewährung von Asyl geregelt. Danach 
kann die Deutsche Demokratische Republik Bürgern anderer Staaten 
oder Staatenlosen sicheren Aufenthalt gewähren, wenn sie aus den an
geführten Gründen verfolgt werden. Mit der Asylgewährung gibt 
ihnen die Deutsche Demokratische Republik die Sicherheit, daß sie 
von der sozialistischen Staatsmacht vor weiteren Verfolgungen ge
schützt werden und keine Auslieferung oder Ausweisung erfolgt. 
Der sozialistische Staat bietet ihnen angemessene Möglichkeiten des 
Lebensunterhalts und sichert, daß sie ihr politisches, wissenschaft
liches und kulturelles Wirken im Sinne des Friedens und der 
Demokratie fortsetzen können.

1 GBl. S. 1199
2 GBl. I S. 1
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